
 

 

Maschinen-Betriebsunterbrechungs- 
versicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit 
Sitz: Klagenfurt, Österreich 
 

Produkt: 
Kärntner Vollschutzprogramm Unternehmen  
(Kärntner Gewerbeversicherung, Kärntner Immobilienversicherung), 

 

Hier finden Sie nur die wichtigsten Informationen zu Ihrer Versicherung im Überblick. Die vollständigen 
rechtsverbindlichen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie im Versicherungsantrag, in der 
Versicherungspolizze sowie in den Versicherungsbedingungen. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich:  
Maschinen-Betriebsunterbrechungs-Versicherung 

Was ist versichert? 

Versichert im Rahmen der Versicherungs-
summe sind Betriebsunterbrechungsschäden 
infolge eines Schadens an versicherten 
Maschinen, maschinellen Einrichtungen oder 
Apparaten durch: 
 

 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, 
Fahrlässigkeit, Böswilligkeit 

 Unmittelbare Wirkungen der elektrischen 
Energie (zB Erdschluss, Kurzschluss, 
Überspannung) 

 Konstruktions-, Berechnungs-, Guss-, 
Material und Herstellungsfehler 

 Zerbersten infolge Zentrifugalkraft 
 Wassermangel in Dampfkesseln und  

Apparaten 
 Implosion oder sonstigen Unterdruck 
 Überdruck 
 Versagen von Mess-, Regel-, oder 

Sicherheitseinrichtungen 
 Sturm, Frost und unmittelbare Wirkung von 

Eisgang 
 Von außen mechanisch einwirkende 

Ereignisse 
 
 

Die Kärntner Landesversicherung ersetzt: 
 

 Den eingetretenen Unterbrechungsschaden 
auf Basis des tatsächlich entgangenen  
Deckungsbeitrages, längstens jedoch für 
die vereinbarte Haftungszeit 

 Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung 
des Schadens (Rettungskosten) 
 

Darüber hinaus bestehen optionale 
Erweiterungsmöglichkeiten, wie zB: 
 

 Unterversicherungsverzicht 
 Wiederauffüllung der Versicherungssumme 

nach Schaden 
 

 

Was ist nicht versichert? 

Betriebsunterbrechungsschäden infolge eines 
Schadens an der versicherten Sache durch: 
 

x Brand, Blitzschlag, Explosion 
x Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, 

Streik 

x Fehler und Mängel, die bei Vertrags-
abschluss vorhanden und bekannt waren  

x Dauernde chemische, thermische, 
mechanische, elektrische oder 
elektromagnetische Einwirkungen 

x Abnützung und Alterungserscheinungen 
x Außergewöhnliche Naturereignisse 

x Kernenergie 
 

Weiters Schäden 

x für die der Lieferant gesetzlich oder 
vertraglich zu haften hat 

x an Werkzeugen aller Art 
x an Betriebsmitteln aller Art 

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

 Bei zu niedriger Versicherungssumme  

 Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger 
Herbeiführung des Schadenfalles  

 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens 
durch andere Ursachen 

 Selbstbehalt gemäß Vereinbarung 
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Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht am vereinbarten Versicherungsort.  
 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Die Kärntner Landesversicherung ist vor Vertragsabschluss aber auch während der Laufzeit 
vollständig und wahrheitsgemäß über das versicherte Risiko zu informieren. 

 Das versicherte Risiko darf nach Vertragsabschluss nicht erheblich vergrößert oder erweitert werden. 
Eine dennoch eingetretene Gefahrerhöhung ist dem Versicherer zu melden. 

 Jeder Schaden ist gering zu halten und dem Versicherer umgehend zu melden. 

 Es ist an der Feststellung des Schadens und seiner Folgen mitzuwirken (zB Überlassung von 
Originalbelegen, Erteilung von Auskünften). 

 Es sind ordnungsgemäße Bücher und Aufzeichnungen zu führen, Inventuren und Bilanzen 
aufzustellen und sicher und getrennt aufzubewahren. 
 

Wann und wie zahle ich? 

Wann:  

Sie zahlen die Prämie je nach vertraglicher Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder 
monatlich fristgerecht im Voraus. 

 
Wie:  

Je nach Vereinbarung zB mit Zahlschein oder Einzugsermächtigung 
 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Beginn: 

Wie im Versicherungsvertrag vereinbart und in der Polizze angegeben unter der Voraussetzung, dass die 
Prämie rechtzeitig eingezahlt wird. 
 
Ende:  

 Vertragsdauer kürzer als ein Jahr: Der Versicherungsschutz endet zum vereinbarten Zeitpunkt ohne 
Kündigung. 

 Vertragsdauer ab einem Jahr: Der Versicherungsschutz endet nach Vertragsablauf nur, wenn Sie 
kündigen oder die Kärntner Landesversicherung den Vertrag kündigt. 
 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Verbraucher: 

 Sie können den Vertrag zum Ende des 3. Versicherungsjahres mit einer Kündigungsfrist von einem 
Monat kündigen. 

 Nach Ablauf von drei Jahren kann der Vertrag jährlich mit einer Kündigungsfrist von einem Monat  
gekündigt werden. 
 

Unternehmer: 

Sie können den Vertrag zum Ende der Vertragslaufzeit mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten  
kündigen.  
 
 
Sonstige Kündigungsrechte (zB nach einem Schadensfall) entnehmen Sie bitte aus den 
Versicherungsbedingungen oder dem Versicherungsvertragsgesetz. 
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